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Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) in Brandenburg

Wortlaut der Kleinen Anfrage 1300 vom 19.07.2006:

Mit  der  Bund-Länder-Vereinbarung des  HWP werden  Maßnahmen zur  Weiterent-
wicklung von Hochschulen und Wissenschaft  sowie zur Verwirklichung von Chan-
cengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre unterstützt. In der Vereinbarung
wurden sechs Fachprogramme angeboten, deren Umsetzung für Brandenburg von
Interesse ist und die ab 31.12.2006 auslaufen.

Ich frage daher die Landesregierung:

1.a) Welche Projekte wurden im Rahmen des HWP nach Artikel 1 §1 Chancen-
gleichheit in Forschung und Lehre an welchen Hochschulen geplant und reali-
siert?

   b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Produkte
verwendet?

   c) Wie schätzt die Landesregierung den Erfolg dieser Projekte ein?

2.a) Welche Maßnahmen und Projekte wurden im Rahmen des HWP Entwicklung
von Fachhochschulen nach Artikel 1 §1 an welchen Hochschulen geplant und
gefördert?

   b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Maßnah-
men eingesetzt?

   c) Welche Bilanz zieht die Landesregierung in Bezug auf die Resultate der För-
derung?

3.a) Welche Maßnahmen und Projekte wurden im Rahmen des HWP nach Arti-
kel 3 § 1 zur Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Län-
dern an welchen Hochschulen konzipiert und umgesetzt?

   b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Vorha-
ben verwendet?

   c) Mit welchen Partnern wurden diese Projekte verbunden?
   d) Wie schätzt die Landesregierung den Erfolg insbesondere die Steigerung der

Drittmittelfähigkeit ein?

Datum des Eingangs: 13.09.2006 / Ausgegeben: 19.09.2006



4.a) Welche Maßnahmen wurden im Rahmen der HWP nach Artikel 4 § 1 zur För-
derung dauerhafter neuer Strukturen an welchen Hochschulen gefördert?

   b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Maßnah-
men eingesetzt?

   c) Welche Fortschritte konnten damit erzielt werden und wie schätzt die Landes-
regierung die Nachhaltigkeit dieser Prozesse ein?

5.a) Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des HWP nach Artikel 5 §1 zur För-
derung neuer Medien für die Anwendung in der Lehre an welchen Hochschu-
len unterstützt?

   b) In welcher Höhe wurden dafür Landes- und Bundesmittel eingesetzt?
   c) Wie schätzt die Landesregierung die Ergebnisse der Einführung multimedialer

Lehr- und Lernformen ein und welche Möglichkeiten der kontinuierlichen Wei-
terführung dieser Aufgabe sieht sie?

6.a) Welche Graduiertenstudiengänge insbesondere modellhafte wurden im Rah-
men des HWP nach Artikel 6 §1 an welche Hochschulen gefördert?

   b) In welcher Höhe waren Landes- und Bundesmittel daran beteiligt?
   c) Welche erprobten Studiengänge haben sich als dauerhaft erwiesen und wel-

che sollten künftig darüber hinaus eingeführt werden?

7. Was unternimmt die Landesregierung gegenüber  der Bundesregierung,  um
die begonnenen und langfristig angelegten Projekte an den Hochschulen fort-
zuführen, da das HWP zum Ende des Jahres ausläuft?

8. Gibt es seitens der Landesregierung Vorschläge zur Verbesserung bzw. wei-
teren Ausdifferenzierung des HWP gegenüber der Bundesregierung?

9. Hat die Landesregierung Vorkehrungen für eine eventuelle Fortführung des
HWP im Landeshaushalt getroffen und wenn ja, welche?

10. Welche Optionen hat die Landesregierung im Falle einer eventuellen Nicht-
Weiterführung des HWP bzw. bei einer geringen finanziellen Ausgestaltung
des Programms?



Namens  der  Landesregierung  beantwortet  die  Ministerin  für  Wissenschaft,  For-
schung und Kultur die Kleine Anfrage wie folgt:

Im Rahmen der  Bund-Länder-Vereinbarung  zur  Förderung  der  Weiterentwicklung
von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für
Frauen in Forschung und Lehre - Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP)
vom 16. Dezember 1999, BAnz 2000 S. 1530 (HWP I), geändert durch Vereinbarung
vom 11. Dezember 2003, BAnz S. 26142 (HWP II) werden strukturelle Maßnahmen
im Hochschul-  und Forschungsbereich gefördert.  Die durch das HWP geförderten
Maßnahmen beziehen sich auf die Förderung der Chancengleichheit für Frauen in
Forschung  und  Lehre,  der  Entwicklung  von  Fachhochschulen,  innovativer  For-
schungsstrukturen, struktureller Innovationen im Hochschulbereich, der Entwicklung
neuer Medien für die Anwendung in der Lehre an Hochschulen und der Entwicklung
von Graduiertenstudiengängen.

Die Förderziele des HWP konvergieren mit der Zielstellung der Landesregierung, die
vorhandene Leistungsfähigkeit  der Brandenburgischen Hochschulen  nachhaltig  zu
stärken und auszubauen.
Mit Beginn des HWP ab dem Jahr 2001 wurden im Rahmen der vier Fachprogram-
me, die in der Verantwortung der Länder umgesetzt wurden (Artikel 1 - 4) und einge-
bettet in die langfristig angelegte Entwicklungsstrategie der Landesregierung, gezielt
strukturbezogene  Maßnahmen  in  einzelnen  Bereichen  der  Hochschul-  und  For-
schungsentwicklung gefördert. Es kann bereits jetzt konstatiert werden, dass die in-
nerhalb der Laufzeit des HWP erzielten Erfolge und Fortschritte die beteiligten Hoch-
schulen deutlich gestärkt haben.

Frage 1:
a) Welche Projekte wurden im Rahmen des HWP nach Artikel 1 §1 Chancen-

gleichheit in Forschung und Lehre an welchen Hochschulen geplant und reali-
siert?

b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Produkte
verwendet?

c) Wie schätzt die Landesregierung den Erfolg dieser Projekte ein?

Zu Frage 1:
Zu den Frageteilen a) und b): Der Gegenstand der Förderung nach Art. 1 HWP glie-
dert sich in (a) Maßnahmen, die zu einer Qualifizierung für eine Professur an Univer-
sitäten oder für eine Professur an Fachhochschulen oder zu einer Promotion führen,
(b) Maßnahmen der Frauen/Genderforschung und (c) Maßnahmen zur Steigerung
des  Anteils  von  Frauen  in  naturwissenschaftlichen  /  technischen  Studiengängen.
Wegen der Verteilung der Maßnahmen auf die einzelnen Hochschulen wird auf die
beigefügte tabellarische Übersicht verwiesen. Die angegebenen Förderbeträge wur-
den jeweils vom Bund und vom Land zur Hälfte getragen.
Zu Frageteil c): Zur Umsetzung des Programms zur Förderung der Chancengleich-
heit für Frauen in Forschung und Lehre hat die Brandenburgische Landesrektoren-
konferenz mit Zustimmung des MWFK ein hochschulübergreifendes Programm ent-
wickelt und koordiniert dessen Umsetzung. Die Landesregierung schätzt die durch-
geführten Projekte als erfolgreich ein.



Frage 2:
a) Welche Maßnahmen und Projekte wurden im Rahmen des HWP Entwicklung

von Fachhochschulen nach Artikel 1 §1 an welchen Hochschulen geplant und
gefördert?

b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Maßnah-
men eingesetzt?

c) Welche Bilanz zieht die Landesregierung in Bezug auf die Resultate der För-
derung?

Zu Frage 2:
Bei der Beantwortung der Frage wird unterstellt, dass sich der Fragesteller auf Arti-
kel 2 § 1 des HWP bezieht. 
Zu Frageteil a) und b): (2) Der Gegenstand der Förderung gliedert sich in (a) Maß-
nahmen zur Entwicklung - gegebenenfalls vorübergehend zusätzliche Einrichtung -
zukunftsorientierter Studiengänge, (b) Maßnahmen zur Entwicklung fachhochschul-
spezifischer FuE-Strukturen, darunter auch die Förderung von Fachhochschulabsol-
venten in der Forschung,  (c) Maßnahmen zur Steigerung der Funktion von Fach-
hochschulen als regionale Innovationsträger, unter anderem im Bereich der Innovati-
onsberatung und des Patentwesens sowie durch Personalaustausch zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft. Wegen der Verteilung der Maßnahmen auf die einzelnen
Hochschulen wird auf die beigefügte tabellarische Übersicht verwiesen. Die angege-
benen Förderbeträge wurden jeweils vom Bund und vom Land zur Hälfte getragen.
 Zu Frageteil c): Die Maßnahmen nach Artikel 2 des HWP wirkten sich positiv auf
den Aufbau neuer Studiengänge, die Entwicklung anwendungsbezogener Forschung
und Entwicklung, den Innovations- und Technologietransfer und somit letztlich auf
die weitere Profilierung der beteiligten Hochschulen aus.

Frage 3:
a) Welche Maßnahmen und Projekte wurden im Rahmen des HWP nach Artikel

3 § 1 zur Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Ländern
an welchen Hochschulen konzipiert und umgesetzt?

b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Vorha-
ben verwendet?

c) Mit welchen Partnern wurden diese Projekte verbunden?
d) Wie schätzt die Landesregierung den Erfolg insbesondere die Steigerung der

Drittmittelfähigkeit ein?

Zu Frage 3:
Zu Frageteil a), b) und c): Der Gegenstand der Förderung gliedert sich in (a) innova-
tive  Forschungsverbünde von Hochschulen  untereinander,  zwischen Hochschulen
und  außeruniversitären  Forschungseinrichtungen  und  zwischen  Hochschulen
und/oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Forschungseinrichtun-
gen der Wirtschaft; darunter auch Instrumente für Personalaustausch mit dem Ziel
nachhaltiger  Zusammenarbeit,  (b)  Arbeitsgruppen  oder  Forschungseinrichtungen
durch befristete Einrichtung von Nachwuchsgruppen und Förderung von Projekt-Vor-
laufphasen insbesondere zur Steigerung der Drittmittelfähigkeit und (c) Infrastruktur-
maßnahmen, soweit nicht in anderen Programmen gefördert. Wegen der Verteilung
der Maßnahmen auf die einzelnen Hochschulen wird auf die beigefügte tabellarische
Übersicht verwiesen. Die angegebenen Förderbeträge wurden jeweils vom Bund und
vom Land zur Hälfte getragen.



Zu Frageteil d): Die Landesregierung wirkt gezielt auf eine Steigerung der Drittmittel-
fähigkeit  der  Brandenburgischen  Hochschulen  hin.  Dies  geschieht  insbesondere
durch das Modell  der leistungsbezogenen Mittelvergabe, das die Einwerbung von
Drittmitteln als einen Indikator für die Höhe der Mittelzuweisung vorsieht.  Die Lan-
desregierung erachtet die nach Art. 3 HWP geförderten Projekte als erfolgreich. Sie
haben die Bemühungen der Hochschulen um eine Steigerung der Drittmittelfähigkeit
unterstützt.

Frage 4:
a) Welche Maßnahmen wurden im Rahmen der HWP nach Artikel 4 § 1 zur För-

derung dauerhafter neuer Strukturen an welchen Hochschulen gefördert?
b) In welcher Höhe wurden Landes- und Bundesmittel für die jeweiligen Maßnah-

men eingesetzt?
c) Welche Fortschritte konnten damit erzielt werden und wie schätzt die Landes-

regierung die Nachhaltigkeit dieser Prozesse ein?

Zu Frage 4:
Zu Frageteil a) und b): Der  Gegenstand der Förderung gliedert sich in (a) Entwick-
lung und Erprobung von Controlling-, Führungs- und Informationssystemen (z.B. de-
zentrale  Verwaltungssysteme,  Kosten-  und  Leistungsrechnung,  Belastungs-  und
Leistungskriterien-gesteuerte Mittelverteilung), (b) Entwicklung und Erprobung neuer
Finanzierungsformen, Änderung der  Haushaltsgestaltung,  (c)  Entwicklung und Er-
probung neuer Strukturen für die Leitung von Hochschulen und für das Zusammen-
wirken von Hochschulen untereinander und mit den zuständigen staatlichen Stellen,
(d) Entwicklung und Erprobung neuer Studienstrukturen einschließlich Graduierten-
studiengängen, Internationalisierung des Studiums (e) Verbesserung der Informati-
onsinfrastruktur,  Stärkung  fächer-  und  hochschulübergreifender  Kooperation  (z.B.
Hochschulverbünde  -auch  transnational-,  Verbundlehre,  virtuelle  Hochschulen,  (f)
Stärkung der Fähigkeit der Hochschulen, Maßnahmen der berufsbezogenen wissen-
schaftlichen Weiterbildung im Zusammenwirken mit der Wirtschaft - auch im interna-
tionalen Markt- anzubieten (z.B. Personalentwicklung, Coaching, drittmittelfinanzierte
Lehre,  Gegenmodelle  zur  Corporate  University),  (g)  Stärkung  der  Fähigkeit  der
Hochschulen,  Multimedia-Produkte  für  die  Lehre  anzubieten  (z.B.  Steigerung  der
Multimedia-Fähigkeit von Hochschulpersonal durch innovative Weiterbildungsstrate-
gien, Servicestrukturen), (h) Nutzung von Qualitätssicherung, Evaluation, Akkreditie-
rung, Hochschulmarketing zur Entwicklung der Strategiefähigkeit der Hochschulen,
auch im internationalen Kontext und (i) Förderung des Innovationstransfers.
Wegen der Verteilung der Maßnahmen auf die einzelnen Hochschulen wird auf die
beigefügte tabellarische Übersicht verwiesen. Die angegebenen Förderbeträge wur-
den jeweils vom Bund und vom Land zur Hälfte getragen.
Zu Frageteil  c): Die Landesregierung hat die durch die Änderung des Hochschul-
rechtsrahmengesetzes im Jahr 1998 gebotenen Möglichkeiten konsequent zur Mo-
dernisierung der brandenburgischen Hochschulen genutzt. In diesem Rahmen wurde
unter anderem die Organisations- und Finanzautonomie der Hochschulen gestärkt
sowie die Studienstrukturen gestrafft und den Vorgaben des Bologna-Prozesses der
Europäischen  Union  angepasst.  Die  Möglichkeiten  der  Hochschulen,  Multimedia-
Produkte für die Lehre anzubieten wurden verbessert. Die nach Artikel 4 HWP geför-
derten Maßnahmen waren in den geschilderten Prozess integriert. 



Frage 5:
a) Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des HWP nach Artikel 5 §1 zur För-

derung neuer Medien für die Anwendung in der Lehre an welchen Hochschu-
len unterstützt?

b) In welcher Höhe wurden dafür Landes- und Bundesmittel eingesetzt?
c) Wie schätzt die Landesregierung die Ergebnisse der Einführung multimedialer

Lehr- und Lernformen ein und welche Möglichkeiten der kontinuierlichen Wei-
terführung dieser Aufgabe sieht sie?

Zu Frage 5:
Zu Frageteil a) und b): Die administrative Durchführung der Programme nach Arti-
kel 5 erfolgt jeweils durch einen vom Bund zu bestellenden Projektträger (Art. 7 § 1
Abs. 2 HWP). Die Finanzierung erfolgt allein durch den Bund. Die Einrichtungen ha-
ben nur sehr beschränkte Berichtspflichten gegenüber  der Landesregierung.  Eine
Beantwortung der Frage wäre nur durch eine Hochschulabfrage möglich. Diese  war
innerhalb der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden
Zeit nicht möglich.
Zu Frageteil c): Die Einführung multimedialer Lehr- und Lernformen hat sich bewährt.
So verbessern ortsunabhängige Lernformen bzw. die online-Abrufbarkeit von Lehr-
materialien bspw. die Studienbedingungen für Studierende mit Kindern. Mit Hilfe des
HWP und weiterer Förderprogramme wurden in den letzten Jahren hochwertige Stu-
diengänge unter Nutzung neuer Medien sowohl im Bereich des grundständigen Stu-
diums einschließlich des Fernstudiums als auch der  wissenschaftlichen Weiterbil-
dung entwickelt. Ebenso konnte die Ausstattung der Hochschulen mit Multimedia er-
heblich verbessert werden.
In  der  folgenden  Periode  des  Europäischen  Fonds  für  Regionale  Entwicklung
(EFRE) ab dem Jahr 2007 legt das Land Brandenburg im Bereich der Hochschulen
weiterhin großen Wert auf die verstärkte Integration der neuen Medien in den Hoch-
schulalltag, so dass von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung multimedialer Lehr-
und Lernformen ausgegangen werden kann.

Frage 6:
a) Welche Graduiertenstudiengänge insbesondere modellhafte wurden im Rah-

men des HWP nach Artikel 6 §1 an welche Hochschulen gefördert?
b) In welcher Höhe waren Landes- und Bundesmittel daran beteiligt?
c) Welche erprobten Studiengänge haben sich als dauerhaft erwiesen und wel-

che sollten künftig darüber hinaus eingeführt werden?

Zu Frage 6:
Zu Frageteil a) und b): Die administrative Durchführung der Programme nach Arti-
kel 6 erfolgt jeweils durch einen vom Bund zu bestellenden Projektträger (Art. 7 § 1
Abs. 2 HWP). Die Finanzierung erfolgt allein durch den Bund. Eine Beantwortung der
Frage wäre nur durch eine Hochschulabfrage möglich. Diese war innerhalb der für
die Beantwortung einer kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht realisier-
bar. 
Zu Frageteil c): Graduiertenstudiengänge im Sinne des Artikel 6 des HWP sind eine
Form strukturierter Doktorandenausbildung. Die Doktorandenausbildung an den Uni-
versitäten des Landes ist in unterschiedlichen Formen organisiert. Die Landesregie-
rung strebt im Zusammenwirken mit  den Hochschulen des Landes die Weiterent-
wicklung der Doktorandenausbildung und eine Ausweitung der Angebote strukturier-
ter Doktorandenausbildung an. 



Frage 7:
Was unternimmt die Landesregierung gegenüber der Bundesregierung, um die be-
gonnenen und langfristig angelegten Projekte an den Hochschulen fortzuführen, da
das HWP zum Ende des Jahres ausläuft?

Zu Frage 7:
Die Laufzeit der nach dem HWP geförderten Projekte endet mit dem Auslaufen des
Programms Ende 2006. Die Landesregierung wird auch in 2007 strukturbezogene
Maßnahmen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich im Rahmen ihrer langfristigen
politischen Zielsetzungen fördern. Über Einzelheiten der Förderung ist die Meinungs-
bildung innerhalb der Landesregierung noch nicht abgeschlossen.

Frage 8:
Gibt  es seitens  der Landesregierung Vorschläge zur Verbesserung bzw. weiteren
Ausdifferenzierung des HWP gegenüber der Bundesregierung?

Zu Frage 8:
Das HWP läuft Ende 2006 planmäßig aus. Falls es zu einer Neuauflage des Pro-
gramms oder vergleichbarer neuer Programme kommt, wird die Landesregierung im
Rahmen der vorgesehenen Beteiligungsverfahren an der Gestaltung der Programme
mitwirken.

Frage 9:
Hat die Landesregierung Vorkehrungen für eine eventuelle Fortführung des HWP im
Landeshaushalt getroffen und wenn ja, welche?

Zu Frage 9:
Im Haushaltsplanentwurf der Landesregegierung für 2007 ist im Einzelplan 06, Kapi-
tel 06020, Vorsorge getroffen.

Frage 10:
Welche Optionen hat die Landesregierung im Falle einer eventuellen Nicht-Weiter-
führung  des HWP bzw.  bei  einer  geringeren  finanziellen  Ausgestaltung  des  Pro-
gramms?

Zu Frage 10:
Die  Landesregierung  wird  den  in  der  Vorbemerkung  geschilderten  Prozess  der
Hochschulmodernisierung und der Förderung der Chancengleichheit im Land Bran-
denburg auch im Falle einer Nicht-Weiterführung des HWP fortsetzen.
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